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UKRAINE

Voraussetzungen für PPP werden neu geregelt
Neue Bestimmungen auch für Industrieparks / Wareneinkauf deutlich vereinfacht / Von Igor Dykunskyy

KIEW (NfA)--Ende November hat das ukrainische Parlament das 
Gesetz über die Stimulierung der Entwicklung der Public Private Part-
nerships (PPP) und der Industrieparks angenommen, das als bedeu-
tender Schub in der Entwicklung der jeweiligen Mechanismen dienen 
und ausländisches Kapital in ähnliche Projekte beringen soll. Durch 
dieses Gesetz werden Fragen des Bodenrechts geregelt und ein flexib-
ler Mechanismus der Kompensierung der Investitionen an den priva-
ten Partner erstellt. Zudem soll der Einkauf von Waren, Arbeiten und 
Dienstleistungen bei einem privaten Partner erleichtert werden.

Die Regulierung der PPP wird 
durch die neuen Bestimmungen we-
sentlich geändert und erweitert. Eine
wichtige Neuerung ist die Möglich-
keit der Beteiligung an einer PPP 
nicht nur des Gewinners einer Aus-
schreibung über die Auswahl eines
privaten Partners, sondern auch ei-
ner speziell von ihm für das Projekt 
geschaffenen Gesellschaft (SPV), in
der der Gewinner einer Ausschrei-
bung während der Geltung des Ver-
trages über die PPP direkt oder mit-
telbar 100% des Stamm- bezie-
hungsweise des Grundkapitals be-
herrscht. Außerdem kann das Objekt
der PPP für den Zeitraum der Gel-
tung des Vertrages einem privaten
Partner im Wege des Eigentumsrechts
gehören. Die Normen erlauben es, 
die Finanzierung von Projekten ei-
ner PPP effektiver zu gestalten.

Eine der schwierigsten Fragen bei 
der Implementierung von Projekten
der PPP ist die Zurverfügungstel-
lung eines Stücks Land. Sehr oft 
kam es insbesondere bei diesem Ab-
chnitt zu Behinderungen oder gar 
dem vollständigen Stillstand des 
Projekts im Zusammenhang mit der
unglücklichen Formulierung des al-
ten Gesetzes. Die örtlichen Verwal-
tungen, in deren Befugnis sich diese 
Frage oft befindet, haben unter-
schiedlich die Bestimmung über die 
„Sicherstellung der Möglichkeit, ein
Stück Land zu nutzen, seitens des 
staatlichen Partners“ ausgelegt. Zu-
dem haben sie auf unterschiedliche
Art und Weise den Prozess der Zur-
verfügungstellung von Stücken von
Land oder von einem Recht, ein 

Stück Land zu nutzen, auf dem je-
weils das Projekt der PPP gelegen ist, 
an den privaten Partner gemäß den
Bestimmungen des Bodenkodex der 
Ukraine angewandt. Nun wird der 
staatliche Partner das Stück Land 
oder das Recht, ein Stück Land zu 
nutzen, auf dem jeweils das Projekt 
der PPP gelegen ist, an den priva-
ten Partner gemäß den Bestimmun-
gen des Bodenkodex der Ukraine 
übergeben. 

Wesentlich vereinfacht wurde die 
Prozedur des Einkaufs von Waren, 
von Arbeiten und von Dienstleis-
tungen beim privaten Partner. Jetzt 
werden die jeweiligen Fragen unmit-
telbar in dem Vertrag über die PPP 
geregelt, insbesondere auch der 
Preis solcher Dienstleistungen. Die 
Bestimmungen über die staatlichen 
öffentlichen Aufträge werden nicht 
mehr angewandt. 

Kompensationen werden 
flexibler gehandhabt

Es gibt noch eine positive Neuig-
keit für die potenziellen Partner. 
Es handelt sich um den flexibleren
Mechanismus der Kompensierung 
von Investitionen für den privaten
Partner. Insbesondere ist eine Mög-
lichkeit vorgesehen, in dem Vertrag
über die PPP ein alternatives Re-
gime der Kompensierung zu bestim-
men. Außerdem verfügt das Gesetz 
das Recht eines privaten Partners, 
von einem Vertrag über die PPP mit 
der Kompensierung der Verluste auf 
die Rechnung des staatlichen Haus-
halts zurückzutreten. Er darf auch 

die Erfüllung eines solchen Vertrags 
in dem Fall einzustellen, wenn die 
Tarife für die entsprechenden Waren 
oder Dienstleistungen, die der staat-
lichen Regulierung unterliegen, nicht
die Verluste für deren Produktion 
oder für die Zurverfügungstellung im
Wege der Durchführung eines Pro-
jektes PPP decken, und wenn der öf-
fentliche Partner nicht bereit ist, 
dies zu kompensieren. 

Angemerkt werden muss auch die 
Garantie des Staates über die Unver-
änderlichkeit der zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrags geltenden 
Gesetzgebung - außer in den Fällen,
in denen die gesetzgeberischen Än-
derungen günstigere Bedingungen
für einen Investor vorsehen. In lang-
fristigen PPP-Projekten stellen diese 
Garantien einen erheblichen Vorteil 
für den privaten Partner dar. 

Bei ständig geltenden Devisenbe-
schränkungen in der Ukraine wird es 
eine angenehme Neuigkeit für den 
privaten Partner sein, dass sich diese 
nicht auf Mittel im Rahmen einer 
PPP beziehen. Zu den positiven
Momenten kann auch die detaillier-
tere Regelung von Aspekten des Ab-
schlusses eines Vertrages über eine 
PPP, die Erhöhung der staatlichen 
Unterstützung und die Möglichkeit 
gezählt werden, Streitigkeiten von 
einem internationalen Schiedsge-
richt entscheiden zu lassen. 

Allerdings enthält das Gesetz 
auch eine Reihe nicht ganz ein-
deutiger Bestimmungen. So kann 
durch einen Vertrag über eine PPP 
ein Verbot einer beliebigen Belas-
tung oder Veräußerung des Objek-
tes der PPP ohne eine Zustimmung 
des staatlichen Partners vorgesehen 
werden, was im Falle, dass eine sol-
che Zustimmung nicht erteilt wer-
den wird, Schwierigkeiten bei der 
Beantragung einer Finanzierung 
bereiten kann. 

Dritte Partei kann als 
Finanzier hinzugezogen werden

Der Gesetzgeber hat aber auch 
den Versuch gemacht, auf der Seite 
des privaten Partners eine finan-
zierende Organisation hinzuzuzie-
hen, was der internationalen Pra-
xis entsprechen würde, wenn bei 
einer Heranziehung von Außen-
finanzierung die Finanzanstalten 
oft als Absicherung des Rechtes 
gemäß dem Vertrag über eine PPP 
die nachfolgende Möglichkeit neh-
men, solche Rechte zu erwerben. 
Der Erwerb erfolgt allerdings nicht 
auf die Rechnung des Verkaufs der 
Rechte an eine dritte Person, die 
Vertragspartei wird, sondern auf 
dem Wege der Hinwendung zum 
staatlichen Partner mit dem Ange-
bot, den privaten Partner zu wech-

seln, wenn dieser seine Verpflich-
tungen nicht erfüllt.

Die Regelung der Tätigkeit von 
Industrieparks wurde auch wesent-
lich im Zusammenhang mit der 
Annahme des Gesetzes über die 
Entwicklung von Industrieparks ge-
ändert, das neue Voraussetzungen 
für die Tätigkeit der Areale in der 
Ukraine aufstellt.  So wird unter an-
derem die komplizierte und auf Zeit 
beschränkte Prozedur der Auswahl 
der Verwaltungsgesellschaft abge-
schafft. Daneben wird die Frage 
der Übergabe von Objekten zur 
Miete an Beteiligte des Industrie-
parks durch dessen Initiator oder 
durch die Verwaltungsgesellschaft 
geregelt: der Initiator eines Indus-
trieparks (oder dessen Verwaltungs-
gesellschaft) erhält das Recht, die 
Grundstücke in die Untermiete
an Beteiligte des Industrieparks 
zu übergeben - und zwar ohne die 
vorherige Abstimmung mit dem 
Eigentümer der Grundstücke. Dazu 
kommt, dass die Verwaltungsge-
sellschaft eines Industrieparks von 
der Zahlung des Mietzinses für 
die Nutzung des Grundstücks, das 
sich in staatlichem oder Gemein-
deeigentum befindet und auf dem 
der Industriepark errichtet worden 
ist, auf eine Dauer von drei Jahren 
befreit wird - und zwar ab dem Tag 
des Abschlusses des Vertrages zwi-
schen dem Initiator und der Verwal-
tungsgesellschaft. 

Auch wurden die entsprechenden 
Änderungen in den Bodenkodex der 
Ukraine eingeführt, in Verbindung 
mit denen der Begriff des Industrie-
parks präzisiert wird, und zwar als 
Inhaberschaft des Rechts nicht nur 
auf das Grundstück, sondern auch 
auf andere Objekte oder deren Teile 
von unbeweglichen Vermögen auf 
dem jeweiligen Gebiet. 
NfA/18.1.2016
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Die Partnerschaften spielen vor allem im Infrastruktur-Bereich eine 
große Rolle - wie hier in Odessa. Foto: A.Lesik/Shutterstock
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